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RS OGH 1976/11/30 3Ob624/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1976

Norm

WEG 1975 §1

WEG 1975 §25 Abs1

Rechtssatz

Die Klage nach § 25 Abs 1 WEG 1975 muß auf Einwilligung in die Einverleibung des Eigentumsrechtes am Mindestanteil

an jener Liegenschaft gerichtet sein, auf der sich die dem Wohnungseigentumsbewerber schriftlich zugesagte

selbständige Wohnung oder sonstige selbständige Räumlichkeit be:ndet. Liegenschaft im Sinne §§ 1, 7, 25 WEG 1975

ist der Grundbuchskörper (§§ 2, 3 GBG 1955, §§ 5, 7 AllGAG) für den eine Grundbuchseinlage besteht.
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